
Besondere Bedingungen und Erläuterungen für die 
Haftpflichtversicherung von Vereinen 
  
  
  
BBE 024 - Ausgabe JULI 2006 
  
  
  
Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche 
 Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus der Ausübung der im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen Tätigkeit. 
  
  
I. Gegenstand der Versicherung 
  
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Verein, 
insbesondere 
  
1. aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem Vereinszweck 
ergebenden Veranstaltungen (z. B. Mitgliederversammlungen, Vereinsfestlichkeiten, 
interne und offene Wettbewerbe); 
  
2. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von Grundstücken, 
Gebäuden oder Räumlichkeiten, die ausschließlich den Vereinszwecken dienen (z. B. 
Turn- und Spielplätze) im Umfang der Beschreibung des versicherten Risikos zur Haus- 
und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. 
  
3. bei Reit- und Fahrvereinen: 
  
auch aus der Durchführung von Reit- und Fahrveranstaltungen, Rennen, Turnieren, 
Wettreiten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der dazu erforderlichen Übungen. 
  
Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer 
Beteiligung an solchen vom Verein angeordneten Veranstaltungen und Übungen, auch 
soweit sie dabei als Tierhalter in Anspruch genommen werden können. 
  
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen den Verein oder die mitversicherten 
Personen aus Unfällen der Reiter und aus Schäden an den Pferden (einschließlich Zaum- 
und Sattelzeug), die an diesen Veranstaltungen und Übungen teilnehmen, und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden; 
  
4. bei Gebirgs- und Verschönerungsvereinen: 
  
auch aus der Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen und dgl.. 
  
  
II. Mitversicherte Risiken 
  
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
  
1. der Mitglieder des Vorstandes und der von ihnen beauftragten Vereinsmitglieder, in 
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dieser Eigenschaft; 
  
2. sämtlicher übrigen Mitglieder aus der Betätigung im Interesse und für Zwecke des 
versicherten Vereins bei Vereinsveranstaltungen; 
  
3. sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter für Schäden, die sie in Ausübung ihrer 
dienstlichen Verrichtung für den Versicherungsnehmer verursachen. 
  
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des 
Sozialgesetzbuches (SGB) VII. handelt. 
  
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 
  
  
III. Auslandsschäden 
  
1. Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 I 3 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus im 
Ausland vorkommenden Versicherungsfällen. 
  
Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht für im Ausland gelegene vereinseigene Grundstücke, 
Gelände oder Räumlichkeiten. 
  
2. Ausgeschlossen sind Ansprüche 
  
a) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer 
im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 
  
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und 
die unter Ziff. II, 1. dieser Bedingungen genannten Personen aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB) VII unterliegen 
(siehe § 4 I 3 AHB). 
  
b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 
  
c) nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil oder gleichartiger 
Bestimmungen anderer Länder. 
  
3. Abweichend von § 3 III 4 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 
  
Kosten sind: 
  
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
  
4. Bei Versicherungsfällen in USA/ US-Territorien oder Kanada oder bei vor Gerichten in 
den USA/ US-Territorien oder Kanada geltend gemachten Ansprüchen gelten zusätzlich 
folgende Bestimmungen: 
  
a) Kein Versicherungsschutz besteht für 
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- Schäden durch Erzeugnisse oder Arbeiten, die vor Einschluss des USA/US-Territorien- 
oder Kanada-Risikos dorthin geliefert bzw. dort ausgeführt wurden, es sei denn, dieses 
wurde zuvor besonders vereinbart; 
  
- Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Gebäuden und 
Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen, 
die im Zusammenhang mit derartigen Schäden geltend gemacht werden. 
  
Unter dem Begriff 'Schimmelpilz' ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen und deren 
Bestandteile und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und deren flüchtige organische 
Verbindungen, Sporen, Gerüche oder Nebenprodukte von Pilzen. 
  
- Personenschäden im Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und / oder dem 
Vertrieb von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden. 
  
b) Als Ersatzleistungen gelten die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen, maximal 
jedoch 
  

EUR 3.000.000,-- bei Personenschäden 
  
je Versicherungsfall. Sofern im Versicherungsschein eine Begrenzung für die einzelne 
Person vereinbart ist, gilt diese auch für derartige Schäden. 
  
Diese Ersatzleistung steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen zur Verfügung. 
  
c) Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Personenschaden einschließlich 
daraus resultierender Kosten: 
  

EUR 10.000,--. 
  
5. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
  
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die  Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 
  
6. Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflichtversicherung keine 
Anwendung. 
  
  
IV. Kraftfahrzeuge einschließlich Arbeitsmaschinen 
  
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus nicht 
zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemieteten und geliehenen 
  
1. Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit. 
  
Für nicht zugelassene Gabelstapler mit mehr als 6 km/h besteht ausschließlich für solche 
Schäden Versicherungsschutz, wenn und solange die Gabelstapler  n i c h t  auf 
beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen oder auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
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verwendet werden. 
  
Zur Sicherstellung des Versicherungsschutzes für Schäden aus der Verwendung auf 
beschränkt öffentlichen  Verkehrsflächen oder dem gelegentlichen Befahren öffentlicher 
Wege und Plätze ist für nicht zugelassene Gabelstapler Versicherungsschutz über eine 
Zusatzhaftpflichtversicherung auf Grundlage der AKB abzuschließen; 
  
2. Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h; 
  
3. selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bis 20 km/h. 
  
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1, 2 b) und § 2, 3 c) AHB. 
  
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
  
- der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat, 
  
- ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat. 
  
Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen, 
wenn dieser 
  
- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte oder 
  
- den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst 
ermöglicht hat; 
  
  
V. Nicht versicherte Risiken 
  
Nicht versichert ist (sofern in der Wagnisbeschreibung keine abweichende Vereinbarung 
getroffen ist) die Haftpflicht 
  
1. aus Haus- und Grundbesitz, soweit nicht nach Ziff. I, 2. dieser Bedingungen bereits 
mitversichert; 
  
2. aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher Vereinsveranstaltungen 
hinausgehen (z. B. Gau- und Bundesfeste, Ausstellungen, Luftfahrtveranstaltungen, 
Schützenfeste, Umzüge und dgl.); 
  
3. als Tierhalter (siehe jedoch Ziff. I, 3. Abs. 2 dieser Bedingungen); 
  
4. aus Tribünenbau; 
  
5. aus dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art (auch bengalische Beleuchtung); 
  
6. aus der Unterhaltung von Eis- und Rodelbahnen; 
  
7. aus der Veranstaltung von Skikursen, Skiausflügen und Skiführungstouren sowie von 
Skiabfahrts-, -tor- und -sprungläufen; 
  
8. aus Betrieben aller Art (z. B. Gaststättenbetrieb im Vereinskasino in eigener Regie, 
Badeanstalten); 
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9. aus der Ausübung des Berufs von Vereinsmitgliedern, auch wenn dies im Auftrag oder 
Interesse des Vereins erfolgte; 
  
10. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder 
Kraftfahrzeuganhängers oder eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 
  
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
  
Eine Tätigkeit der im ersten Absatz genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, 
Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
  
11. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden. 
  
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten; 
  
12. aus 
  
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für 
den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren, 
  
b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) 
an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 
  
und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten 
Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge; 
  
13. bei Kleingärtnervereinen auch 
  
a) die Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln; 
  
b) die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus dem Besitz bzw. der Verwaltung und 
Bewirtschaftung der ihnen überlassenen Grundstücke. Versicherungsschutz hierfür wird 
durch die Privathaftpflichtversicherung geboten. 
  
  
VI. Wassersportfahrzeuge für Vereinszwecke 
  
Sofern gemäß Wagnisbeschreibung Versicherungsschutz für Wassersportfahrzeuge wie 
Ruder-/Paddel-/Schlauchboote, Kanus, Motor- / Segelboote oder auch Windsurfbretter 
 vereinbart worden ist, gilt teilweise abweichend von Teil V, Ziff. 10 dieser Bedingungen: 
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1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 
  
1.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, 
Besitz und Gebrauch der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen gemäß 
Wagnisbeschreibung bezeichneten Wassersportfahrzeuge, die ausschließlich zu 
vereinseigenen Zwecken - ohne Berufsbesatzung - benutzt werden, und deren Standort im 
Inland ist. 
  
1.2 Mitversichert ist 
  
a) die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Schiffers  (Kapitän), der Schiffsmannschaft 
und sonstigen Angestellten und Arbeitern aus der Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen für den Versicherungsnehmer. 
  
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des 
Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt. 
  
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden; 
  
b) die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern und 
Schirmdrachenfliegern. 
  
2. Risikobegrenzungen 
  
Nicht versichert ist/sind 
  
2.1 die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des Schirmdrachenfliegers; 
  
2.2 die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootrennen oder 
bei den damit im Zusammenhang stehenden Übungsfahrten ereignen; 
  
2.3 Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst 
pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen. 
  
3. Auslandsschäden 
  
In Ergänzung zu Ziff. III dieser Bedingungen gilt: 
  
Abweichend von § 3 II 1. Abs. 3 AHB ist im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines 
Wassersportfahrzeugs in einem ausländischen Hafen die etwa erforderliche 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers. 
  
4. Führen ohne behördlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis 
  
Sofern für das Führen eines Wassersportfahrzeuges eine behördliche Fahrerlaubnis 
vorgeschrieben ist, gilt: 
  
4.1 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
  
- wenn der verantwortliche Führer des Wassersportfahrzeuges bei Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht die vorgeschriebene behördliche Erlaubnis besitzt; 
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- wenn ein unberechtigter Führer das Wassersportfahrzeug gebraucht hat. 
  
4.2 Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen, 
wenn dieser 
  
- das Vorliegen der behördlichen Erlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte; 
  
- den Gebrauch des Wassersportfahrzeuges durch den unberechtigten Führer nicht 
bewusst ermöglicht hat. 
  
5. Allgemeines Umweltrisiko 
  
Mitversichert ist die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung im Umfang der Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und 
Berufshaftpflichtversicherung. 
  
Ergänzend hierzu gilt: 
  
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden durch das Freiwerden 
von flüssigen oder gasförmigen Stoffen oder Chemikalien, die als nächste Folge eines 
Zusammenstoßes mit einem anderen Schiff an diesem  oder den darauf befindlichen 
Sachen eintreten sowie alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden. 
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